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Mit diesen Richtlinien legt die Schulleitung fest, welche Kriterien von der Beratungsstelle 
für zivile und militärische Ausbildung (nachfolgend Beratungsstelle) der HSR bei der 
Beurteilung von Dienstverschiebungsgesuchen für Wiederholungskurse zur Anwendung 
kommen. 
 
Artikel 1  
Folgende Dokumente müssen der Beratungsstelle spätestens 14 Wochen vor Beginn 
des Wiederholungskurses weitergeleitet werden: 
• Vollständig ausgefülltes Gesuchsformular  
• Begleitbrief z.H. der zuständigen Militärbehörde des Studierenden mit Begründung. 

In diesem Brief ist ein Ersatztermin für den Wiederholungskurs anzugeben. 
• Ausgefülltes Formular zur Begründung des Gesuchs 
• frankiertes C5-Kuvert mit angeschriebener Adresse der zuständigen Militärbehörde 

 
Ein Gesuch, welches nach Ablauf der 14-wöchigen Frist eingereicht wird, wird nur dann 
durch die Beratungsstelle mit dem Vermerk „Bewilligen (zwingender Grund)“ unterstützt, 
wenn der Student oder die Studentin nachweisen kann, dafür kein Verschulden zu tra-
gen. Die Begründung ist im Begleitbrief anzugeben. 
 
Artikel 2  
Das Gesuch wird nur dann von der Beratungsstelle mit dem Vermerk „Bewilligen (zwin-
gender Grund)“ unterstützt, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
• Der Wiederholungskurs überschneidet die Beratungswoche oder die Prüfungsses-

sion 
• Durch den Besuch des Wiederholungskurses versäumt der Student oder die Stu-

dentin 10 oder mehr Arbeitstage während der Unterrichtszeit. 
• Der Student oder die Studentin ist für einen, der im Anhang aufgeführten Module, 

angemeldet und der Wiederholungskurs überschneidet die entsprechende Zeitpe-
riode. 

• Der Wiederholungskurs findet während einem Semester statt, das der Student 
oder die Studentin an einer ausländischen Hochschule im Rahmen eines Studien-
austauschprogramms verbringt.  

• Der Student oder die Studentin hat bereits 12 Semester an der HSR absolviert 
 
Artikel 3 
In begründeten Fällen kann die Beratungsstelle Ausnahmen zu diesen Richtlinien formu-
lieren. Als begründet gilt insbesondere die nachweisbare Gefährdung des erfolgreichen 
Studienabschlusses oder ein mit einem Arztzeugnis belegtem gesundheitlichem Motiv  
 
 
 
                                                 
1 Ersetzt die Version vom 1. Mai 2009. 



Artikel 4 
Über Abweichungen zu diesen Richtlinien entscheidet die Schulleitung 
 

Anhang 

Studiengang Modul Zeitperiode 

Bauingenieurwesen Geodätische Messtechnik KW 25 

Elektrotechnik -- -- 
Erneuerbare Energien und 
Umwelttechnik -- -- 

Informatik -- -- 

Landschaftsarchitektur 

Lök_2 (Exkursion und 
Übungen im Gelände) KW 22-KW 23 

Lök_3 (Exkursion und 
Übungen im Gelände) KW 25 

Management von Natur-
schutzgebieten (Exkursion) KW 26 

Exkursion Landschaftsar-
chitektur (29. – 3.7.) KW 27 

Maschinentechnik|Innovation -- -- 

Raumplanung -- -- 
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